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Sozialgesetzliche Eingriffe in die ärztliche Berufsfreiheit

auf dem Prüfstand der Verfassung

Vortrag im Rahmen der Ordentlichen Jahreshauptversammlung des

Forums Freiheitliche Medizin am 22. Oktober 2005 in München

Zusammenfassung in Leitsätzen

1 . Freie Berute sind als eigenständige Berufsgruppe im frühliberalen Staat entstanden. Der seinerzeitige Kampf insbesondere der Arzte und Rechtsanwälte um die „Freiheit vom Staatszwang“ ist heute im Gesundheitswesen aktueller denn je.

2. Die Formel von der „Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfä​higkeit“ der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dient in der Rechtsprechung zur Rechtfertigung erheblicher Eingriffe in das Grundrecht der Berufsfreiheit von Vertrags-ärzten. Erweist sich aber eine solche Sozialversicherung über einen langen Zeitraum als chronisch defizitär und als strukturell grundlegend verfehlt, dann kann das „einfachgesetz​lich“ begründete „System“ der GKV keinen Schutz ifir sich beanspruchen, der über dem Schutz der durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte steht.

3 . Entgegen der Rechtsprechung des 6. Senats des Bundessozialgerichts besteht ein Rechtsanspruch des einzelnen Arztes auf eine angemessene Vergütung seiner vertragsärzt​lichen Tätigkeit.

4. Verschiedene Beeinträchtigungen eines Grundrechtsträgers können so kumulieren, daß

insgesamt eine nicht mehr zumutbare und damit unverhältnismäßige Gesamtbelastung

entsteht. Der Gesetzgeber besitzt keine „Blankovolimacht“ zur beliebigen Einschränkung

etwa der Berufsfreiheit. Die GKV „sozialisiert“ nicht die vertragsärztlichen Vergütungen

— erst recht nicht bis an die Selbstkostengrenze oder darunter.

5. Als Ursache für das Entstehen von Rechtsbeziehungen zwischen Ärzten und gesetzli​chen Krankenkassen wird das sog. Sachleistungsprinzip angesehen. Es stellt in diesem Ver​ständnis eine notwendige Bedingung für die Existenz des Vertragsarztrechts an sich dar. Das Sachleistungsprinzip hat auf diese Weise insbesondere Regelungen der Berufsausübung von Ärzten mit teilweise erheblicher Wirkungsintensität zur Folge. Besonders schwerwiegend unter dem Gesichtspunkt der Berufsfreiheit ist das Erfordernis einer eigenständigen Zulas​sung als Vertragsarzt. Dieses wirkt sich für einen niedergelassenen Arzt regelmäßig wie eine zur Approbation hinzutretende zweite Berufszulassung aus.

6. Die damit erforderliche Rechtfertigung ifir das im 19. Jahrhundert zugunsten eines engen Kreises Schutzbedürftiger geschaffene Sachleistungsprinzip ist jedenfalls heute nicht mehr gegeben. Wegen des notwendigen Zusammenhangs mit dem Sachleistungsprinzip fehlt eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für ein eigenständiges Vertragsarztrecht.

7. Die Regelungen zur sog. Praxisgebühr fUhren zu einer Indienstnahme von Vertragsärzten, die sich als nicht erforderlich und damit als unverhältnismäßig erweist. Folglich liegt ein Verstoß gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit vor.

